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sehen viele Möglichkeiten einer aktiven Mitwirkung der Mit
glieder an der Lösung der Aufgaben der Organisation vor, 
womit sie zugleich ihr kollektives Recht auf Teilnahme am 
politischen Leben der Gesellschaft wahmehmen. Dabei an
erkennen die Normen der Statuten bzw. Satzungen die ge
sellschaftlich nützliche Aktivität nicht nur als Recht an, son
dern auch als Pflicht aller Mitglieder.14

Analysiert man die Statuten bzw. Satzungen der gesell
schaftlichen Organisationen in ihrer Gesamtheit, dann wer
den die umfassenden Möglichkeiten der Bürger bei der Rea
lisierung ihrer persönlichen Interessen in Übereinstimmung 
mit den gesellschaftlichen Erfordernissen sowie die Breite, 
Tiefe und Mannigfaltigkeit der sozialistischen Demokratie in 
der DDR sichtbar. Gerade deshalb auch sollten derartige Sta
tuten und Satzungen einem interessierten Kreis von Bürgern 
durch Publikationen zugänglich gemacht werden.

Beschlüsse, Ordnungen und Grundorientierungen der Lei
tungen gesellschaftlicher Organisationen konkretisieren gel
tende Rechtsvorschriften und dienen ihrer Verwirklichung. 
Sie können als spezifische Normen gesellschaftlicher Organi
sationen mit rechtsverwirklichendem Charakter eingeschätzt 
werden und gestalten vorrangig Aufgaben und Rechte der 
jeweiligen Organisation bei der Durchsetzung solcher Rechts
vorschriften verbindlich aus, die ihren Tätigkeitsbereich be
rühren. Ausgehend vom geltenden Recht ergänzen bzw. kon
kretisieren sie die Aufgaben- und Rechte-Regelung für die 
Mitglieder der jeweiligen Organisation.

Von besonderer Bedeutung sind die Beschlüsse, Ordnun
gen und Orientierungen der Massenorganisationen. So hat 
insbesondere der FDGB eine große schöpferische Arbeit zur 
Durchsetzung des Arbeitsgesetzbuchs geleistet.15 Die prak
tische Wirksamkeit vieler guter Beschlüsse, Ordnungen und 
Grundorientierungen gesellschaftlicher Organisationen könnte 
jedoch wesentlich erhöht werden, wenn sie der Masse der 
Mitglieder in vollem Umfang bekannt würden.16

Vereinbarungen zur Gestaltung stabiler, langfristiger Be
ziehungen zwischen Staatsorganen und gesellschaftlichen Or
ganisationen bei der Lösung staatlicher und gesellschaftlicher 
Aufgaben basieren in der Regel auf Rechtsvorschriften und 
sind auf deren Durchführung gerichtet.

Derartige Vereinbarungen sind wichtige Leitungsinstru
mente der zentralen und örtlichen Organe der Staatsmacht. 
Sie umfassen sowohl die Mitwirkung gesellschaftlicher Orga
nisationen an der Lösung staatlicher Aufgaben als auch Maß
nahmen der Organe des Staatsapparates zur politisch-ideo
logischen, materiellen und finanziellen Unterstützung gesell
schaftlicher Organisationen. Sie werden sowohl für ganze 
Bereiche des gesellschaftlichen Lebens und der staatlichen Lei
tungstätigkeit als auch zur Lösung einzelner Aufgaben ab
geschlossen.

Teilweise führt der Erlaß von Rechtsvorschriften zum Ab
schluß entsprechender Vereinbarungen.1/ Diese sind Ausdruck 
der Durchsetzung des demokratischen Zentralismus, der en
gen Verbindung von staatlicher Leitung und Entfaltung von 
Masseninitiativen. Durch die Vereinbarungen werden die in 
den gesellschaftlichen Organisationen vereinten Werktätigen 
organisiert in die Rechtsverwirklichung einbezogen bzw. ver
wirklichen sie eigenverantwortlich die Rechtsvorschriften des 
sozialistischen Staates auf bestimmten Gebieten.

Artikel 45 Abs. 1 der Verfassung räumt den Gewerkschaf
ten ausdrücklich das Recht ein, über alle die Arbeits- und Le
bensbedingungen der Werktätigen betreffenden Fragen mit 
staatlichen Organen, mit Betriebsleitungen und anderen wirt
schaftsleitenden Organen Vereinbarungen abzuschließen.

Dieses Recht der Gewerkschaften wird sinngemäß auch von 
anderen gesellschaftlichen Organisationen, wie der FDJ, dem 
Kulturbund, der Kammer der Technik, der Gesellschaft für 
Sport und Technik, dem Deutschen Roten Kreuz u. a. reali
siert.

Ausgehend von der Tatsache, daß solche Vereinbarungen 
wichtige Instrumente sozialistischer staatlicher Leitungstä
tigkeit sind und der Verwirklichung der Rolle des sozialisti
schen Staates als Hauptinstrument der von der Arbeiterklasse 
geführten Werktätigen im politischen System des Sozialismus 
dienen, sind sie u. E. verwaltungsrechtlicher Natur. Da Umfang, 
Anzahl, Inhalt und Form dieser Vereinbarungen und auch die

Art und Weise ihrer Veröffentlichung sehr unterschiedlich 
sind, sollten u. E. die bisher gesammelten positiven Erfah
rungen auf diesem Gebiet analysiert und einheitliche Grund
sätze festgelegt werden.
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